
RATGEBERECKE A TB AG FÜR TREUHAND UND BERATUNG

STEUERN: AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH

Die Möglichkeit der straflosen 
Selbstanzeige für nicht versteu-
ertes Einkommen und Vermögen 
ist seit dem Jahr 2010 in unse-
ren Steuergesetzen verankert 
und eine Erfolgsgeschichte. 
Schweizweit sind deutlich über 
20 000 Selbstanzeigen bei den 
Steuerämtern eingegangen und 
Vermögen von mehr als 25 Mrd. 
Franken offengelegt worden.

Die Schweiz hat mit verschie-
denen Ländern, darunter allen 
EU-Staaten, einen gegenseitigen 
Informationsaustausch über Fi-
nanzkonten vereinbart. Seit dem 
1. Januar 2017 werden solche 
Daten gesammelt und erstmals 
im Jahr 2018 ausgetauscht. Dass 
dieser Informationsaustausch 

kommt, ist schon einige Zeit be-
kannt. 

Eine kürzlich erfolgte Publika-
tion der eidg. Steuerverwaltung 
(ESTV) zu diesem Informations-
austausch wird der straflosen 
Selbstanzeige jetzt zusätzlichen 
Schub verleihen. Gemäss Gesetz 
bleibt eine Selbstanzeige nämlich 
nur straflos, wenn das Steueramt 
zum Zeitpunkt der Anzeige keine 
Kenntnis von den unversteuerten 
Geldern hat. Die ESTV ist nun der 
Ansicht, dass sie spätestens ab 
dem 30. September 2018 Kenntnis 
von solchen unversteuerten Gel-
dern auf ausländischen Konten hat 
oder haben kann. Nach Meinung 
der ESTV erfolgt eine Selbstanzei-
ge nach diesem Datum nicht mehr 

aus eigenem Antrieb. Deshalb sei 
eine straflose Selbstanzeige ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr mög-
lich. Dies gilt selbstverständlich 
nur für Gelder aus Ländern, mit 
welchen die Schweiz den Informa-
tionsaustausch vereinbart hat.

Per 1. Januar 2018 wird eine 
Reihe weiterer Länder dazu kom-
men, mit welchen die Schweiz ein 
Austauschabkommen hat. Zu-
dem ist es durchaus vorstellbar, 
dass irgendwann in der Zukunft 
auch innerhalb der Schweiz ein 
Informationsaustausch zwischen 
Finanzinstituten und dem Fiskus 
stattfinden wird. Jeder, der un-
versteuertes Geld hat, muss sich 
unter diesen Vorzeichen seine 
Gedanken machen. (pd)

Gratis-Hotline zum Thema:  
071 945 80 90

Freitag, 24. November 2017, 
10.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 27. November 2017, 
10.00 bis 12.00 Uhr
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